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1. VORBEMERKUNG

Mit der Umsetzung zum 01.01.2020 hat Deutschland die europa-
rechtlichen Vorgaben der Änderungsrichtlinie des Vierten Geld-
wäschegesetzes fristgerecht im Geldwäschegesetz umgesetzt.

Zahlreiche Änderungen brachte die Novellierung des Gesetzes 
mit sich. Mit der Neuregelung will der Gesetzgeber die Trans-
parenz in Bezug auf die hinter den Gesellschaften stehenden 
wirtschaftlich Berechtigten erhöhen, um so die Geldwäschebe-
kämpfung zu unterstützen und die Terrorismusfinanzierung 
aufzudecken.

Dieses Merkblatt gibt einen Überblick über die Änderungen des 
Geldwäschegesetzes, informiert über die Neuerungen und stellt 
wichtige allgemeine Regelungen der Verpflichteten dar.

2. ÄNDERUNGEN

2.1  Einsichtnahme in das Transparenzregister
Das neue Geldwäschegesetz bestimmt in Umsetzung der Än-
derungsrichtlinie, dass allen Mitgliedern der Öffentlichkeit die 
Einsichtnahme in das Transparenzregister gestattet wird. Der 
Nachweis eines berechtigten Interesses ist nicht mehr erforder-
lich.

2.2  Sichere Kommunikationswege
Die Vorschrift zur Errichtung eines Hinweisgebersystems wurde 
dahingehend ergänzt, dass das System die Abgabe von Hinwei-
sen über einen geschützten Kommunikationsweg zu ermöglichen 
hat.

2.3  Registrierungspflichten
Alle Verpflichteten müssen sich verpflichtend und unabhängig 
von der Abgabe einer Verdachtsmeldung elektronisch bei der 
Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) regis-
trieren. Die Registrierungspflicht bleibt mit der Inbetriebnahme 
des neuen Informationsverbundes der FIU bestehen, was spätes-
tens ab dem 01.01.2024 der Fall sein soll.

2.4  Datenschutz
Im neuen Geldwäschegesetz sind Regelungen zum Datenschutz 
aufgenommen worden (§ 11a GwG). Demnach dürfen Verpflichtete 
personenbezogene Daten nur verarbeiten, soweit dies auf Grund-
lage des Geldwäschegesetzes für Zwecke der Verhinderung von 
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung erforderlich ist. Soweit 
ein Verpflichteter personenbezogene Daten an die zuständigen 
Aufsichtsbehörden oder an die FIU übermittelt, gibt es keine Ver-
pflichtung, die betroffene Person zu informieren. Entsprechendes 
gilt auch für Dritte, derer sich der Verpflichtete zur Erfüllung der 
allgemeinen Sorgfaltspflichten bedient.

2.5  Neufassung § 261 StGB
Der Gesetzgeber hat am 11.08.2020 den Referentenentwurf 
zur Neufassung des § 261 StGB veröffentlicht, der bis Ende des 
Jahres umgesetzt werden soll. Der Anwendungsbereich der 
Norm wird durch das ersatzlose Streichen des Vorstrafenkata-
loges erheblich erweitert. Damit der Tatbestand nicht ausufert, 
soll gleichzeitig die Strafbarkeit wegen Leichtfertigkeit entfallen. 
§ 261 StGB wird somit ein reines Vorsatzdelikt. Zusätzlich wird
§ 261 Abs. 1 S. 3 StGB gestrichen.
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